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Betreuungsrecht 
 
 
Adressaten: Schleswig-Holsteinischer Landtag, Landesregierung 
 
 
Das 31. Altenparlament möge beschließen: 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag und die Landesregierung werden aufgefordert, 
sich dafür einzusetzen, dass im Betreuungsrecht folgende Punkte aufgenommen 
werden: 
• Kein/e Betreuer/in mehr als 40 Betreuungen führen darf. 
• In einem Landesregister ist zu hinterlegen, wie viele Betreuungen von einer/m 
 Betreuer/in durchgeführt werden. 
• Fortbildungen sollen vor Beginn und während der Tätigkeit als Betreuer/in z. B. 
 zu der Frage der Fixierungen zwingend sein. 
• Jede/r Betreuer/in muss dazu verpflichtet werden, den Betreuten mindestens 
 einmal pro Quartal persönlich aufzusuchen. 
 
Begründung: 
Es zeigt sich, dass die Betreuung nach dem Betreuungsrecht reformbedürftig ist. Es 
kommt leider immer wieder vor, dass Betreuer/innen deutlich mehr als 40 Personen 
zeitgleich betreuen. Hier ist dann auch von einer „Betreuung“ nicht mehr die Rede, 
da die zeitlichen Ressourcen für eine Betreuung nicht mehr gegeben sind. 
Die Umsetzung der aufgeführten Punkte würde nicht nur zur Sicherheit der zu Be-
treuenden und dem Schutz der Menschwürde gereichen, sondern auch den Betreu-
ern und Betreuerinnen Optionen einräumen, die dazu führen, dass eine Betreuung 
sach- und fachgerecht durchgeführt werden kann. 


